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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.23/077/2012 

 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Herr Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht Ordnungs- und Standesamt  

  

Sachbearbeiter/in: Michael Schoplocher 

 
 
Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg;  
Bericht durch die Geschaftsleitumg 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Verkehrsausschuss 19.07.2012 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Sachvortrag dient der Kenntnisnahme 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja x  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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I. Zusammenfassung 
 
Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg 
 
Um die Verkehrssicherheit sowohl im Bereich des fließenden als auch des ruhenden 
Verkehrs zu gewährleisten, arbeiten die Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach 
zusammen. Die Städte gründeten zum 01.01.2010 im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit den Zweckverband „Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum 
Nürnberg“ für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. 
Ziel war es, die größtmögliche Überschaubarkeit, Steuerbarkeit und Kontrollierbarkeit 
sicherzustellen und den rechtsstaatlichen Anforderungen bei hoheitlichen Eingriffen in die 
Rechte der Verkehrsteilnehmer zu erfüllen.   
 
Der Zweckverband arbeitet von Beginn an erfolgreich. Der Übergang der Aufgabe und des 
Personals verlief in Schwabach reibungslos. Mit der Überwachung des fließenden Verkehrs 
kann darüber hinaus einem Hauptanliegen der Bürger Rechnung getragen werden. 
Überhöhte Geschwindigkeit ist wohl die am meisten vorgetragene Beschwerde bei der 
Straßenverkehrsabteilung. Der Geschäftleiter des Zweckverbandes, Herr Michael Müller, wird 
im Rahmen der Sitzung über das bisher Erreichte und weitere Ziele berichten.  
 
 
 
 
III. Kosten 
 
keine 
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